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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1993

Norm

UWG §9b

Rechtssatz

Auch das Spannungsverhältnis zwischen § 9 b UWG und dem Verbot der Irreführung über die Vorräte (§ 2 UWG) ist

problematisch. Entspricht der Werbende dem "Leerkaufangebot" eines Wiederverkäufers, der sich kurz nach der

Werbeankündigung ein6ndet, nicht, dann droht ihnen eine Verurteilung nach § 9 b UWG; gibt er aber die gesamte

Ware ab, dann besteht das Risiko einer Verurteilung nach § 2 UWG.
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